
Antrag auf Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz gemäß der Satzung vom 26.05.2016 zum 

Erstwohnsitzmodell für das Jahr 2023 
 

Der Antrag ist persönlich und jährlich im Zeitraum vom 01.10. bis 31.12. beim Fachbereich 
Bürgerservice/Stadtbüro zu stellen. 

Zuvor oder danach eingegangene Anträge können nicht berücksichtigt werden! 

 
 Erstantrag  Folgeantrag 1  Folgeantrag 2 des Antragstellers 

 

Name:       Vorname:       
 

geboren am:       Telefonnummer (freiwillige Angabe für Rückfragen): 
        
 

Hauptwohnung       
(Anschrift mit Wohnungsnummer, wenn vorhanden)  
 

Nebenwohnung       
(Anschrift) 
 

Hiermit beantrage ich die finanzielle Zuwendung in Höhe von 200,00 €. 
 

Ich bin Student an der BTU Cottbus-Senftenberg . 
 

Registrier- bzw. Matrikelnummer:        Studienbescheinigung:  
 

Ich bin 18 Jahre und Auszubildender .  Ausbildungsvertrag:   
 

Ich bin 18 Jahre und Schüler .     Schulbescheinigung:   
 

Nachweis/e lag/en vor:                     Personalausweis:   
 
Folgende Nachweise werden bis zum            nachgereicht:     
 

Zur Überweisung der finanziellen Zuwendung bitte ich folgende Bankverbindung zu nutzen: 
 

Kreditinstitut:        
 

IBAN:        
 

BIC:        
 

Einwilligung zur Datenerhebung nach Artikel 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

 Ich willige ein, dass die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung meiner oben genannten 
     persönlichen Daten zum Zweck der Prüfung und Leistungsgewährung gemäß der Satzung 
     „Erstwohnsitzmodell“ verwendet werden. 
 

Eine Bearbeitung Ihres Antrages kann nur erfolgen, wenn Sie die Einwilligung ankreuzen! 
 

Wichtige Hinweise 
 

1. Der Antrag ist persönlich und jährlich, ausschließlich vom 01.10. bis 31.12.,  abzugeben. 
    Die Antragstellung sollte per E-Mail über stadtbuero@cottbus.de mit den angefügten Anlagen oder 
    per Post an die Stadtverwaltung Cottbus, Bürgerservice/Stadtbüro, Karl-Marx-Straße 67, 03044 
    Cottbus mit den Kopien der Unterlagen erfolgen! 
    Rückfragen stellen Sie bitte über die angegebene E-Mail unter Angabe Ihrer Telefonnummer. 
2. Anlagen/Unterlagen: Antrag, Personalausweis/Reisepass, aktuelle Studienbescheinigung oder 
    Ausbildungsvertrag, Schulbescheinigung für das aktuelle Ausbildungs- bzw. Schuljahr     
3. Unvollständige oder fehlerhaft ausgefüllte Anträge können nicht bearbeitet werden. 
4. Bei Veränderungen der Angaben (z.B. Anschrift, Bankverbindung), ist dies unbedingt im Stadtbüro   
    bekannt zu geben, da ansonsten die Überweisung der Leistung nicht auf Ihr Konto erfolgen kann. 

 
      
Datum                    Unterschrift des Antragstellers           Datum           Unterschrift des SB  
 

 

Bearbeitungsvermerke / Entscheidungskriterien gemäß der Satzung Erstwohnsitzmodell 
 

 

Voraussetzung:  Student BTU Cottbus-Senftenberg   Auszubildender   Schüler 
 

   Zuzug     31.12.2023         HW Cottbus           NW im Bundesgebiet 
 

Der Anspruch ist  gegeben. 
 

Der Anspruch ist nicht  gegeben.   Datum  / Unterschrift SB  

mailto:stadtbuero@cottbus.de

